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Beschlussvorlage 
 

Nr. 802/2014-2020 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 

Bauausschuss 28.11.2018 Vorberatung 

Rat 04.12.2018 Entscheidung 

 
öffentlich Berichterstatter: StBR Groppe 

 
 

Satzung über die Festlegung der Merkmale der endgültigen 
Herstellung der Erschließungsanlage"Rektor-Micus-Weg" in 

der Gemarkung Brakel 
 

Sachverhalt: 
 

Die Erschließungsanlage "Rektor-Micus-Weg" in der Kernstadt wurde in die-
sem Jahr mit einseitigem Gehweg endgültig technisch hergestellt. 
 

Nach § 8 Abs. 1 der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Brakel vom 

17.12.1987 sind Straßen u.a. erst dann endgültig hergestellt, wenn sie beidsei-
tige Gehwege aufweisen. 
 

Da der erfolgte Ausbau nicht dem oben genannten Herstellungsmerkmal ent-

spricht, ist es zwecks Endabrechnung - unter Anrechnung der entrichteten Vo-
rausleistungen - der Erschließungsanlage gem. Baugesetzbuch notwendig ab-

weichend von § 8 der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Brakel die Her-
stellungsmerkmale festzulegen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Satzung über die Festlegung der Merkmale der endgültigen Herstellung der 

Erschließungsanlage "Rektor-Micus-Weg" in der Gemarkung Brakel wird be-
schlossen. 
 

Der beiliegende Satzungsentwurf wird Bestandteil der Sitzungsniederschrift. 
 

 

Anlagen: 
 

Satzungsentwurf über die Festlegung der Merkmale der endgültigen Herstel-
lung der Erschließungsanlage Rektor-Micus-Weg in der Gemarkung Brakel 
 
 

Brakel, 20.11.2018/Abt. FB 3/Lüke 
Der Bürgermeister 

 

 
 

Hermann Temme 
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